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Der Alveolarkammaufbau zur 
Lagerbildung

Nach der einfachsten Art der Aug
mentation im Bereich der „Socket
preservation“ im letzten MBZ möch
ten wir Ihnen in dieser Ausgabe die 
nächste Stufe des Knochenaufbaus 
aus gebührentechnischer Sicht be
schreiben. Wenn z. B. nach einer Ex
traktion nicht mehr alle Seiten der 
Alveole vorhanden sind, kann es 
notwendig sein, mit umfangreiche
ren Maßnahmen die knöcherne Re
konstruktion des Alveolarkamms zu 
betreiben. Bei einer solchen geplan
ten Knochenaufbaumaßnahme im 
Rahmen von Implantationen oder der Prothesenbettgestaltung 
kann das schon mal verwirrend werden, wie man an der Leis
tungsbeschreibung sieht:

Geb.-Nr. 9100 GOZ: 

Aufbau des Alveolarfortsatzes durch Augmentation ohne zu-
sätzliche Stabilisierungsmaßnahmen, je Kieferhälfte oder 
Frontzahnbereich
Mit der Leistung nach Nummer 9100 sind folgende Leistun-
gen abgegolten:
Lagerbildung, Glättung des Alveolarfortsatzes, ggf. Entnahme 
von Knochen innerhalb des Aufbaugebietes, Einbringen von 
Aufbaumaterial (Knochen und/oder Knochenersatzmaterial) 
und Wundverschluss mit vollständiger Schleimhautabdeckung, 
ggf. einschließlich Einbringung resorbierbarer oder nicht resor-
bierbarer Barrieren einschließlich Fixierung

1.  Die Leistung nach Nummer 
9100 ist für die Glättung des Al-
veolarfortsatzes im Bereich des 
Implantatbettes nicht berech-
nungsfähig.

2.  Neben der Leistung nach Num-
mer 9100 sind die Leistungen 
nach der Nummer 9130 nicht 
berechnungsfähig.

3.  Wird die Leistung nach Nummer 
9100 in derselben Kieferhälfte 
neben der Leistung nach Num-
mer 9110 erbracht, ist die Hälfte 
der Gebühr nach Nummer 9100 
berechnungsfähig.

4.  Wird die Leistung nach Nummer 
9010 in derselben Kieferhälfte 

neben der Leistung nach Nummer 9120 erbracht, ist ein Drit-
tel der Gebühr nach Nummer 9100 berechnungsfähig.

Wer aber meint, wie bisher die GOÄNummern „Ä2254 – Im
plantation von Knochen“ und „Ä2255 – Verpflanzung von Kno
chen“ ansetzen zu können, hat übersehen, dass im § 6 (2) 
GOZ auch der Zugriff auf die GOÄ neu geregelt wurde und 
diese Positionen nur noch in Zusammenhang mit Kieferbrü
chen berechnungsfähig sind, weshalb deren Berechnung im 
Rahmen einer regenerativen Therapie unabhängig von der Be
handlung von Kieferbrüchen ausgeschlossen ist.
Die therapeutische Zielrichtung, die sich hinter der Gebühren
nummer 9100 GOZ verbirgt, ist der Aufbau (Volumenzunah
me) des Alveolarknochens. Dabei wird nicht unterschieden, ob 
dieser Aufbau horizontal (Aufbau der Dicke) und/oder vertikal 
(Aufbau der Höhe) erfolgt. Auch erfolgt keine Definition des 
Umfangs dieser Maßnahmen. Das Vorhandensein von Zäh
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Horizontale und vertikale Augmentation: 
links Ausgangssituation, Mitte alloplastisches Knochenersatz material, rechts Bindegewebstransplantat
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nen oder Implantaten wird nicht vorausgesetzt, aber auch nicht 
ausgeschlossen. Ebenso wird der Grund für die Augmentation 
nicht eingeschränkt. So kann dies die Vorbereitung des Kiefer
knochens für die Einbringung von Zahnimplantaten sein, aber 
auch der Kieferaufbau als präprothetische Maßnahme. Das 
gleichzeitige Einbringen von Zahnimplantaten und das Aug
mentieren des Alveolarknochens im gleichen Gebiet sind nicht 
ausgeschlossen. Sind die Defekte größer als bei einer „Socket
prevention“, liegt die therapeutische Zielrichtung im Aufbau 
des Alveolarforsatzes. Dies löst die Berechnung der Geb.Nr. 
9100 GOZ aus. 
Beim Ansatz der Geb.Nr. 9100 GOZ ist zu beachten, dass die 
ggf. notwendige Applikation einer Membran oder zusätzliche 
Lappenbildungen für den Wundverschluss nicht zusätzlich be
rechnet werden dürfen, da diese Leistungen mit der Geb.Nr. 
9100 GOZ bereits abgegolten sind (s. S. 42 erweiterte Leis
tungsbeschreibung). Wird in demselben OPGebiet ein interner 
oder externer Sinuslift durchgeführt, kann die Geb.Nr. 9100 
GOZ nur reduziert zur Berechnung gelangen (vgl. Ziffern 3 und 
4 der Berechnungsbestimmungen).
Unerheblich ist, ob Knochen oder Knochenersatzmaterial (al
loplastisches Material) oder beides eingebracht werden. Auf 
den Ansatz der altbekannten und deutlich schlechter bewer
teten Geb.Nr. 2442 GOÄ (Implantation alloplastischen Mate
rials zur Weichteilunterfütterung) braucht also nicht zurückge
griffen zu werden.
Muss – um ausreichend autologes Material zur Verfügung zu 
haben – außerhalb des Aufbaugebietes Knochen entnommen 
werden, kann dafür die Geb.Nr. 9140, bei zusätzlicher Stabili
sierung des Augmentats durch Osteosynthesemaßnahmen die 
Geb.Nr. 9150 GOZ berechnet werden. 
Die Geb.Nr. 9100 GOZ zieht den OPZuschlag nach Geb.Nr. 
0530 GOZ nach sich.
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Berechnungs-Beispiel

Horizontaler und vertikaler Knochenaufbau regio 11 Einbrin
gung alloplastischen Materials, Membranapplikation, Binde
gewebstransplantat und aufwändige plastische Deckung des 
OPGebiets. 
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Region Nr. Leistungsbeschreibung/Auslagen 

 
11 9100  Aufbau des Alveolarfortsatzes durch Aug

mentation ohne zusätzliche Stabilisierungs
maßnahmen, je Kieferhälfte oder Frontzahn
bereich 

 
11 0530  Zuschlag bei nichtstationärer Durchführung 

von zahnärztlichchirurgischen Leistungen, 
die mit Punktzahlen von 1200 und mehr 
Punkten bewertet sind 

 
11 4133  Gewinnung und Transplantation von Binde

gewebe einschließlich der Versorgung der 
Entnahmestelle, je Zahnzwischenraum 

 
  alloplastisches Material 

 
  Membran(en) 

 
  atraumatisches Nahtmaterial


